
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Zuge des bevorstehenden Bauleitplanverfahrens eine 
Verkehrsfläche für einen normgerechten und barrierefreien Wartebereich samt Wartehäuschen 
in die Planung mit aufzunehmen und diese innerhalb des Plangebietes zu integrie-
ren/festzusetzen. 
 
 
 


